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Fall Gammy: Nur den gesunden Zwilling 
mit heimgenommen

Im August 2014 erschütterte der Fall Gammy die Men-
schen weltweit. Eine junge Leihmutter aus Thailand 
berichtete, dass die biologischen Eltern aus Australien 
nur einen der von ihr ausgetragenen Zwillinge mit 
nach Hause genommen hätten. Der Junge Gammy, der 
das Down-Syndrom hat, wurde zurückgelassen. Immer 
wieder sind es Fälle wie dieser, die das Thema Leih-
mutterschaft in die mediale Öffentlichkeit rücken. 
Während das öffentliche Interesse meist schnell wie-
der nachlässt, bleiben die Fragen und Probleme, die 
mit dem Thema verbunden sind, bestehen.
Einigen dieser Probleme soll hier aus theologisch-ethi-
scher Perspektive nachgegangen werden. Dabei basiert 
der vorliegende Diskussionsbeitrag inhaltlich und 
strukturell auf der Annahme, dass die Perspektiven 
aller drei betroffenen Parteien zu bedenken sind: die 
(1.) der Leihmutter, (2.) der Wunscheltern sowie (3.) des 
Kindes.

Perspektive 1: Die Leihmutter

In der Schweiz - wie auch in Deutschland, Österreich 
oder Norwegen - ist Leihmutterschaft verboten, an-
ders als etwa in der Ukraine, Teilen der USA sowie in 
Indien, wo diese Branche einen jährlichen Umsatz von 
über 2 Mrd. USD erzielt. Als Grundvoraussetzung jeg-
licher Eingriffe an Menschen werden in der bioethi-
schen Diskussion gewöhnlich die Kriterien Freiwil­
ligkeit und Verständnis («informed consent») 
gesehen [2], Während diese Kriterien bei Leihmüt-
tern in westlichen Ländern durchaus erfüllt sein 
mögen, werden sie angesichts der existentiellen Be-
dürftigkeit vieler Leihmütter in Schwelleniändern 
kaum zu gewährleisten sein.
Kritiker der Leihmutterschaft verweisen des Weiteren 
auf eine Instrumentalisierung der Frau durch Dritte.

Das Problem der Instrumentalisierung 
und die Menschenwürde
Dabei muss eine Instrumentalisierung nicht per se 
ethisch problematisch sein, wie das Beispiel der Lebend-
organspende deutlich macht. Unzulässig aber wird eine

Ventre ä louer. La gestation pour autrui 
du point de vue theologique et ethique

La gestation pour autrui est interdite en Suisse, 
contrairement ä certains Etats des USA, ä Finde ou 
encore ä ('Ukraine par exemple. La presente contri- 
bution sur ce theme controverse se fonde sur l'hypo- 
these selon laquelle il convient de tenir compte de la 
perspective de chacune des trois parties impliquees; 
la mere porteuse, les parents «intentionnels» et l'en- 
fant. L'article parvient ä la conclusion que l'inter- 
diction legale en vigueur reste pertinente pour pro- 
teger la mere porteuse et l'enfant meme si, du point 
de vue theologique et ethique, certaines constella- 
tions pourraient justifier une approche plus differen- 
ciee [1].

Instrumentalisierung, wenn sie mit der Menschen-
würde nicht in Einklang zu bringen ist. Ist dies bei der 
Leihmutterschaft der Fall? Hier wirft Kants Begrün-
dung der Menschenrechte allein in der menschlichen 
Vernunft und Autonomie, der die physische Natur des 
Menschen unterworfen wird, bis heute lange Schatten 
[3]. Dieses dualistische Menschenbild zeigt sich auch 
bei der Leihmutterschaft: Mit der Einwilligung in eine 
Leihmutterschaft gibt die Frau die Hoheit über ihren 
Körper ab. Es findet eine Art «Schizophysie» statt, die 
es Dritten erlaubt, über den Körper der Frau zu verfü-

Mit der Einwilligung in eine Leihmutterschaft 
gibt die Frau die Hoheit über ihren Körper ab.

gen. Dies wird besonders virulent, wenn etwa gegen 
den Willen der Leihmutter Abtreibungen vorgenom-
men werden sollen [4]. Gegen die Abspaltung des Kör-
pers von der Person ist, nicht zuletzt aus theologischer 
Perspektive, die Körperlichkeit als wesentlicher Be-
standteil personaler Integrität und Identität neu in den 
Blick zu nehmen. Eine theologische Anthropologie 
versteht den Menschen dabei als Geschöpf Gottes in 
der Einheit von Leib, Geist und Seele. «Wir Menschen 
haben nicht einen Körper, wir sind unser Körper» 
(Wolfgang Huber) [5]. Die Menschenwürde kommt in
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In der Schweiz ist die Leihmutterschaft gesetzlich verboten. 
Ist das sinnvoll? Oder sollte man die Leihmutterschaft unter 
bestimmten Voraussetzungen erlauben?

dem theologischen Gedanken der Gottebenbildlich-
keit zum Ausdruck. Das in ihr gegründete Recht auf 
Achtung gilt der ganzen Person. Ohne unseren Körper 
hätte die Menschenwürde keine Heimat. Eine Leih- 
mutterschaft stellt damit in der Tat eine problemati-
sche Instrumentalisierung der Frau dar.

Grenzen der Käuflichkeit
Mit der Kommerzialisierung ist ein weiteres Problem 
benannt. Wir müssen uns fragen, ob es Grenzen der 
Käuflichkeit gibt und geben soll. Was man für Geld 
nicht kaufen kann, umfasst neben Liebe und Freund-

Ohne unseren Körper hätte die Menschen-
würde keine Heimat.

schäft auch Kinder. Greift der Markt in Lebensbereiche 
über, in denen einst andere Normen herrschten, ver-
ändern sich nicht nur die Normen, sondern auch die 
Bewertung der jeweiligen Güter [6]. Die Mutter-Kind- 
Beziehung wird durch einen Warenwert ersetzt. Damit 
findet eine unzulässige Kommerzialisierung statt.

Perspektive 2: Die Wunscheltern

Dem Entscheid für eine Leihmutterschaft geht oftmals 
ein jahrelanger Leidensweg der Wunscheltern voraus, 
nicht selten verbunden mit mehrfachen, körperlich 
und seelisch strapaziösen, kostenintensiven und letzt-
lich doch erfolglosen IVF-Versuchen. Schuld- und 

Schamgefühle, insbesondere bei ungewollt kinderlosen 
Frauen, können das Leiden noch vergrössern und müs-
sen ernst genommen werden. Dennoch lässt sich aus 
dem Wunsch nach einem (genetisch) eigenen Kind 
kein Recht auf ein solches ableiten. Die theologische 
Perspektive macht dabei auch darauf aufmerksam, 
dass ein erfülltes Leben nicht abhängig ist von der 
Erfüllung aller Wünsche, sondern dass in der Gottes-
beziehung Trost und Hilfe auch angesichts von Leid zu 
erfahren ist.

Das Kind als Gut, nicht als Recht
Ein Kind ist - wie auch Gesundheit - ein Gut, nicht ein 
Recht, das eingeklagt werden kann. Die Zürcher 
Rechtswissenschaftlerin Andrea Büchler macht dabei 
auf folgendes Paradox aufmerksam: Einerseits werde 
mit der modernen Reproduktionsmedizin eine weit-
gehende Entflechtung der biologischen und sozialen 
Eltern-Kind-Beziehung in Kauf genommen, während 
andererseits diese Verfahren der Erfüllung von höchst 
traditionell-biologistischen Erwartungen dienten [7], 
Auch die Kosten sind ein Faktor. Wunscheltern müssen 
für eine Leihmutterschaft üblicherweise eine Summe 
im fünfstelligen Bereich aufbringen. Das bedeutet, 
dass finanziell schlechter gestellten Paaren dieser Weg 
zu einem eigenen Kind versperrt bleibt. In der Frage 
nach der sozialen Gerechtigkeit von Leihmutterschaft 
zeigt sich diese Asymmetrie deutlich.
Aus der Perspektive der Wunscheltern ergibt sich da-
her insbesondere die Forderung nach einem deutlich 
vereinfachten Adoptionsverfahren. Auch sollte die 
rechtliche Zulassung der Spende überzähliger Embryo-
nen als eine Art «Frühstadoption» - unter Wahrung 
zentraler Kriterien wie etwa des Rechts des Kindes, 
seine Herkunft zu kennen - in den Blick genommen 
werden.

Perspektive 3: Das Kind

In dieser dritten Perspektive ist das Kindeswohl als 
zentrales Kriterium zu nennen, das durch eine Leih-
mutterschaft gleich in mehrfacher Hinsicht gefährdet 
sein kann. Eine Schlüsselstellung nimmt dabei die 
Frage nach der Identität ein. Die Kenntnis der eigenen 
Abstammung ist von fundamentaler Bedeutung für 
die Individualitätsfindung und für das Selbstverständ-
nis. Anonyme Samen- oder Eizellspenden gefährden 
diesen Prozess.

Wer bietet mehr? Das Kind als Ware
Auch die Kommerzialisierung und die moralisch pro-
blematische Versachlichung des Kindes treten hier 
erneut in den Blick. Das Kind wird zur Ware. Exem-
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plarisch dafür sind der Fall «Baby Donna» und die 
Internetversteigerung dieses Kindes durch die Leih-
mutter an den Meistbietenden [8]. Der Gedanke, dass 
Kinder als ein Geschenk (Gottes) wahrgenommen wer-
den, wird dadurch in sein Gegenteil verkehrt.

Wir müssen uns fragen, ob es Grenzen der 
Käuflichkeit gibt und geben soll.

Zudem können sich zahlreiche offene rechtliche Fragen 
negativ auf das Kindeswohl auswirken. So besteht 
Unklarheit darüber, wie bei einer Meinungsänderung 
der Wunscheltern, etwa aufgrund einer Trennung oder 
bei einer (sich möglicherweise erst postnatal mani-
festierenden) Krankheit oder Behinderung des Kindes 
oder auch bei Uneinigkeit zwischen Leihmutter und 
Wunscheltern, zu verfahren ist. Bisherige Präzedenz-
fälle zeigen auf, dass auch rechtlich das Kindeswohl 
stärker in den Blick genommen werden muss.
Schliesslich ist noch auf das pränatale Bonding einzu-
gehen. Leihmütter werden dazu angehalten und mit-
unter vertraglich darauf verpflichtet, sich aktiv gegen 
eine emotionale Beziehung zu dem Ungeborenen 
zu wehren. Was aus Perspektive der Leihmutter eine 
Zumutung darstellt, hinterlässt auch bei dem sich ent-
wickelnden Kind Spuren, wie entwicklungspsychologi-
sche Studien aufzeigen [9],

Fazit: Verbot der Leihmutterschaft 
als «Schutzschild»

Die bisherige Diskussion relevanter Aspekte zeichnet 
ein kritisches Bild von Leihmutterschaft. Einige der ge-
nannten Aspekte finden sich u.a. im Urteil des Schwei-
zerischen Bundesgerichts vom 21.5.2015. Es begründet 
das bestehende Verbot der Leihmutterschaft mit dem 
«Schutz des Kindes davor, zur Ware degradiert zu wer-
den, die man bei Dritten bestellen kann, aber auch [mit 
dem] Schutz der Leihmutter vor der Kommerzialisie-
rung ihres Körpers». Auch das pränatale Bonding ist 
hier im Blickfeld des Bundesgerichts, wenn es darauf 
hinweist, dass «die biologische (austragende) Mutter [...] 
nicht dem Konflikt zwischen der psychischen Bindung 

an ihr Kind und der Zusage gegenüber den Wunsch-
eltern ausgesetzt werden» darf [10],
Dennoch sind Konstellationen denkbar, die ein absolu-
tes Verbot aus ethischer Perspektive als zu undifferen-
ziert erscheinen lassen - etwa wenn eine Frau, vom 
Leid eines kinderlosen Paares berührt, diesem Paar 
auch ohne materielle Kompensation helfen möchte 
und sich als Leihmutter zu Verfügung stellt. Kriterien 
für eine solche Ausnahme wären: keine Kommerziali- 
tät, altruistische Motivation und die Möglichkeit der 
Leihmutter, das Kind nach der Geburt zu behalten [11], 
Doch erscheint eine solche Einzelfallregelung zu kom-
plex und die Nachprüfbarkeit der genannten Kriterien 
zu problematisch, als dass sie in einen sinnvollen 
rechtlichen Rahmen überführt werden könnte. Als Er-
gebnis wird daher festgehalten, dass das bestehende 
gesetzliche Verbot als «Schutzschild» für die Leih-
mutter und für das Kind weiterhin sinnvoll ist.
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